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Wahlbekanntmachung
1. Am Sonntag, dem 06.06.2021,
	 findet	in	Sachsen-Anhalt	die

Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt
statt.

Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.
2.		 Die	Gemeinde	ist	in	17	allgemeine	Wahlbezirke	eingeteilt.
	 	In	 den	 Wahlbenachrichtigungen,	 die	 den	 Wahlberechtigten	 in	 der	 Zeit	 vom	

25.04.2021	bis	zum	16.05.2021	übersandt	worden	sind,	sind	der	Wahlbezirk	und	
der	Wahlraum	angegeben,	in	dem	die	Wahlberechtigten	zu	wählen	haben.

3.		 	Die	Briefwahlvorstände	treten	zur	Ermittlung	des	Briefwahlergebnisses	am	Wahl-
tag	um	13.00	Uhr	in	Landratsamt	des	Landkreises	Börde,	Bornsche	Straße	2,	39340	
Haldensleben	zusammen.

4.		 	Jeder	Wahlberechtigte,	der	keinen	Wahlschein	besitzt,	kann	nur	in	dem	Wahlraum	
des	Wahlbezirkes	wählen,	in	dessen	Wählerverzeichnis	er	eingetragen	ist.

	 	Die	Wahlberechtigten	 haben	 zur	Wahl	 ihre	Wahlbenachrichtigung	mitzubringen	
und	 ihren	 Personalausweis	 oder	 ein	 amtliches	 Dokument	 (etwa	 Reisepass	 oder	
Führerschein)	 bereitzuhalten.	 Sie	 haben	 sich	 auf	Verlangen	 des	Wahlvorstandes	
über	ihre	Person	auszuweisen.

	 	Die	Wahlbenachrichtigung	soll	bei	der	Wahl	abgegeben	werden.
	 	Gewählt	wird	mit	amtlichen	Stimmzetteln.	Jeder	Wahlberechtigte	erhält	am	Wahl-

tag	im	zuständigen	Wahlraum	einen	amtlichen	Stimmzettel	ausgehändigt.
	 Jeder	Wahlberechtigte	hat	eine	Erststimme	und	eine	Zweitstimme.
	 Der	Stimmzettel	enthält	jeweils	in	der	Reihenfolge	der	Wahlvorschlagsnummern
	 a)			für	die	Wahl	im	Wahlkreis	in	schwarzem	Druck	die	Namen	der	Bewerber	der	

zugelassenen	 Kreiswahlvorschläge	 unter	 Angabe	 der	 Partei,	 gegebenenfalls	
auch	ihrer	Kurzbezeichnung,	bei	Bewerbern,	die	nicht	für	eine	Partei	auftreten,	
die	Bezeichnung	„Einzelbewerber“	und	rechts	von	dem	Namen	jedes	Bewer-
bers	einen	Kreis	für	die	Kennzeichnung,

	 b)			für	die	Wahl	nach	Landeswahlvorschlägen	in	blauem	Druck	die	Bezeichnung	
der	 Parteien,	 gegebenenfalls	 auch	 ihre	 Kurzbezeichnungen	 und	 jeweils	 die	
Namen	der	ersten	drei	Bewerber	der	zugelassenen	Landeswahlvorschläge	und	
links	von	der	Parteibezeichnung	einen	Kreis	für	die	Kennzeichnung.

5.		 Der	Wahlberechtigte	gibt
5.1		 die	Erststimme	in	der	Weise	ab,
	 	dass	er	auf	dem	linken	Teil	des	Stimmzettels	(Schwarzdruck)	durch	ein	in	einen	

Kreis	gesetztes	Kreuz	oder	auf	andere	Weise	eindeutig	kenntlich	macht,	welchem	
Bewerber	sie	gelten	soll	und

5.2		 die	Zweitstimme	in	der	Weise,
	 	dass	er	auf	dem	rechten	Teil	des	Stimmzettels	(Blaudruck)	durch	ein	in	einen	Kreis	

gesetztes	Kreuz	oder	auf	andere	Weise	eindeutig	kenntlich	macht,	welchem	Lan-
deswahlvorschlag	sie	gelten	soll.

	 	Der	Stimmzettel	muss	vom	Wahlberechtigten	in	einer	Wahlkabine	des	Wahlraumes	
oder	in	einem	besonderen	Nebenraum	unbeobachtet	gekennzeichnet	und	in	gefal-
tetem	Zustand	so	in	die	Wahlurne	gelegt	werden,	dass	die	Kennzeichnung	von	Um-
stehenden	nicht	erkannt	werden	kann.

6.		 	Die	Wahlhandlung	sowie	die	 im	Anschluss	an	die	Wahlhandlung	erfolgende	Er-
mittlung	und	Feststellung	des	Wahlergebnisses	im	Wahlbezirk	sind	öffentlich.	Je-
der	hat	Zutritt,	soweit	das	ohne	Beeinträchtigung	des	Wahlgeschäftes	möglich	ist.	
Während	der	Wahlzeit	sind	in	und	an	dem	Gebäude,	in	dem	sich	der	Wahlraum	be-
findet,	sowie	unmittelbar	vor	dem	Zugang	zu	dem	Gebäude	jede	Beeinflussung	der	
Wähler	durch	Ton,	Schrift	oder	Bild	sowie	jede	Unterschriftensammlung	verboten

	 (§	30	des	Wahlgesetzes	des	Landes	Sachsen-Anhalt).
7.		 	Wahlberechtigte,	die	einen	Wahlschein	haben,	können	an	der	Wahl	im	Wahlkreis,	

in	dem	der	Wahlschein	ausgestellt	ist,
	 a)		durch	Stimmabgabe	in	einem	beliebigen	Wahlbezirk	dieses	Wahlkreises	oder
	 b)		durch	Briefwahl
	 teilnehmen.
	 	Wer	durch	Briefwahl	wählen	will,	muss	sich	von	der	Gemeinde	einen	amtlichen	

Stimmzettel,	einen	amtlichen	Stimmzettelumschlag	sowie	einen	amtlichen	Wahl-
briefumschlag	 beschaffen	 und	 seinen	Wahlbrief	 mit	 dem	 Stimmzettel	 (im	 ver-
schlossenen	 Stimmzettelumschlag)	 und	 dem	 unterschriebenen	 Wahlschein	 so	
rechtzeitig	der	auf	dem	Wahlbriefumschlag	angegebenen	Stelle	übersenden,	dass	
er	dort	 spätestens	am	Wahltag	bis	18	Uhr	eingeht.	Der	Wahlbrief	kann	auch	bei	
der	angegebenen	Stelle	abgegeben	werden.	Für	die	Briefwahl	ist	dem	Wahlberech-
tigten	ein	Merkblatt	nach	dem	Muster	der	Anlage	22	der	Landeswahlordnung	zur	
Verfügung	zu	stellen.

8.		 	Jeder	Wahlberechtigte	kann	das	Wahlrecht	nur	einmal	und	nur	persönlich	ausüben.	
Eine	Ausübung	des	Wahlrechts	durch	einen	Vertreter	anstelle	des	Wahlberechtigten	
ist	unzulässig	(§	4	Abs.	3	des	Wahlgesetzes	des	Landes	Sachsen-Anhalt).

	 	Ein	Wahlberechtigter,	der	des	Lesens	unkundig	oder	wegen	einer	Behinderung	an	
der	Abgabe	seiner	Stimme	gehindert	ist,	kann	sich	zur	Stimmabgabe	der	Hilfe	ei-
ner	 anderen	 Person	 bedienen.	Die	Hilfeleistung	 ist	 auf	 technische	Hilfe	 bei	 der	
Kundgabe	einer	vom	Wahlberechtigten	selbst	getroffenen	und	geäußerten	Wahlent-
scheidung	beschränkt.	Unzulässig	ist	eine	Hilfeleistung,	die	unter	missbräuchlicher	
Einflussnahme	erfolgt,	die	selbstbestimmte	Willensbildung	oder	Entscheidung	des	
Wahlberechtigten	ersetzt	oder	verändert	oder	wenn	ein	Interessenkonflikt	der	Hilf-
sperson	besteht	(§	4	Abs.	4	des	Wahlgesetzes	des	Landes	Sachsen-Anhalt).

	 	Wer	unbefugt	wählt	oder	sonst	ein	unrichtiges	Ergebnis	einer	Wahl	herbeiführt	oder	
das	Ergebnis	verfälscht,	wird	mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	fünf	Jahren	oder	mit	Geld-
strafe	bestraft.	Unbefugt	wählt	auch,	wer	im	Rahmen	zulässiger	Assistenz	entgegen	
der	Wahlentscheidung	 des	Wahlberechtigten	 oder	 ohne	 eine	 geäußerte	Wahlent-
scheidung	des	Wahlberechtigten	eine	Stimme	abgibt.	Der	Versuch	 ist	 strafbar	 (§	
107	a	Abs.	1	und	3	des	Strafgesetzbuches).

Hohe	Börde	OT	Irxleben,	den	19.05.2021

Trittel
Bürgermeisterin	 	

Amt	für	Landwirtschaft,	Flurneuordnung		 Wanzleben,	den	06.05.2021
und	Forsten	Mitte,	Außenstelle	Wanzleben
Ritterstraße	17-19	–	39164	Stadt	Wanzleben-Börde
Flurbereinigungsverfahren	Schackensleben-Olbe
Landkreis:	Börde
Verfahrensnummer:	BK0015
Az.:	15.6	-	611	B1.14-BK0015

Öffentliche	Bekanntmachung
Mit	Änderungsanordnung	vom	06.05.2021	wurde	im	Flurbereinigungsverfahren	Scha-
ckensleben-Olbe	mit	der	Verfahrensnummer:	BK0015	das	Verfahrensgebiet	erweitert.	
Folgende	Flurstücke	wurden	hinzugezogen:
Gemarkung	Ackendorf,	Flur	3,	Flurstücke:	 	112/3,	 112/12,	 258/114,	 427/112,	 512,	

513,	520	und	532
I.	 Aufforderung	zur	Anmeldung	unbekannter	Rechte
Betreffend	die	vorgenannten	Flurstücke	werden	gemäß	§	14	Abs.	1	Flurbereinigungs-
gesetz	 (FlurbG)	 hiermit	 die	 Inhaber	 von	Rechten,	 die	 nicht	 aus	 dem	Grundbuch	 er-
sichtlich	sind,	aber	zur	Beteiligung	am	Verfahren	berechtigen,	aufgefordert,	ihre	Rechte	
innerhalb	von	3	Monaten	-	gerechnet	vom	ersten	Tag	dieser	Bekanntmachung	-	beim	
Amt	 für	 Landwirtschaft,	 Flurneuordnung	 und	 Forsten	Mitte,	Außenstelle	Wanzleben	
anzumelden.
Es	kommen	insbesondere	in	Betracht:
a)	 	Inhaber	 von	Rechten	 an	 den	 zum	Flurbereinigungsgebiet	 gehörenden	Grundstü-

cken	oder	 von	Rechten	 an	 solchen	Rechten	oder	 von	persönlichen	Rechten,	 die	
zum	Besitz	oder	zur	Nutzung	solcher	Grundstücke	berechtigen	oder	die	Benutzung	
solcher	Grundstücke	beschränken,	z.B.	Pacht-,	Miet-	und	ähnliche	Rechte	(§	10	Nr.	
2d	FlurbG);

b)	 	im	Grundbuch	nicht	eingetragene	Rechte	an	den	zum	Flurbereinigungsgebiet	ge-
hörenden	Grundstücken,	insbesondere	Hütungsrechte	oder	andere	Dienstbarkeiten,	
wie	Wasserleitungsrechte,	Wege-,	Wasser-	oder	Fischereirechte	usw.	die	vor	dem	
01.01.1900	 begründet	 sind	 und	 deshalb	 der	 Eintragung	 in	 das	Grundbuch	 nicht	
bedurften;

c)	 	Rechte	an	Grundstücken,	die	noch	nicht	in	das	Grundbuch	oder	das	Liegenschafts-
kataster	übernommen	sind.

Auf	Verlangen	des	Amtes	hat	der	Anmeldende	sein	Recht	innerhalb	einer	von	der	Be-
hörde	zu	setzenden	Frist	nachzuweisen.	Nach	fruchtlosem	Ablauf	der	Frist	ist	der	An-
meldende	nicht	mehr	zu	beteiligen.
Werden	Rechte	erst	nach	Ablauf	der	zuvor	bezeichneten	Fristen	angemeldet	oder	nach-
gewiesen,	so	kann	gemäß	§	14	Abs.	2	FlurbG	das	Amt	die	bisherigen	Verhandlungen	
und	Festsetzungen	gelten	lassen.
Der	Inhaber	eines	in	§	14	Abs.	1	FlurbG	bezeichneten	Rechts	muss	gemäß	§	14	Abs.	3	
FlurbG	die	Wirkung	eines	vor	der	Anmeldung	eingetretenen	Fristablaufs	ebenso	gegen	
sich	gelten	lassen	wie	der	Beteiligte,	demgegenüber	die	Frist	durch	Bekanntgabe	des	
Verwaltungsaktes	zuerst	in	Lauf	gesetzt	worden	ist.
II.	 Zeitweilige	Einschränkung	des	Eigentums	der	hinzugezogenen	Flurstücke
Von	 der	 Bekanntgabe	 des	 Flurbereinigungsbeschlusses	 bis	 zur	Unanfechtbarkeit	 des	
Flurbereinigungsplanes	gelten	gem.	§	34	Abs.	1	FlurbG	folgende	Einschränkungen:
1.	 	In	 der	 Nutzungsart	 der	 Grundstücke	 dürfen	 ohne	 Zustimmung	 der	 Flurbereini-

gungsbehörde	nur	Änderungen	vorgenommen	werden,	die	zum	ordnungsgemäßen	
Wirtschaftsbetrieb	gehören.

2.	 	Bauwerke,	Brunnen,	Gräben,	Einfriedungen,	Hangterrassen	u.	ä.	Anlagen	dürfen	
nur	mit	Zustimmung	der	Flurbereinigungsbehörde	errichtet,	hergestellt,	wesentlich	
verändert	oder	beseitigt	werden.

3.	 	Obstbäume,	Beerensträucher,	Rebstöcke,	Hopfenstöcke,	einzelne	Bäume,	Hecken,	
Feld-	 und	 Ufergehölze	 dürfen	 nur	 in	 Ausnahmefällen,	 soweit	 landeskulturelle	
Belange,	insbesondere	des	Naturschutzes	und	der	Landschaftspflege,	nicht	beein-
trächtigt	werden,	mit	Zustimmung	der	Flurbereinigungsbehörde	beseitigt	werden.	
Andere	gesetzliche	Vorschriften	über	die	Beseitigung	von	Reb-	und	Hopfenstöcken	
bleiben	unberührt.

Sind	entgegen	den	vorstehenden	Vorschriften	zu	1.	und	2.	Änderungen	vorgenommen	
oder	Anlagen	hergestellt	 oder	beseitigt	worden,	 so	kann	dieses	 im	Flurbereinigungs-
verfahren	 unberücksichtigt	 bleiben.	 Die	 Flurbereinigungsbehörde	 kann	 den	 früheren	
Zustand	gem.	§	137	FlurbG	wiederherstellen	lassen,	wenn	dieses	der	Flurbereinigung	
dienlich	ist	(§	34	Abs.	2	FlurbG).
Sind	Eingriffe	entgegen	der	vorstehenden	Vorschrift	 zu	3.	 vorgenommen	worden,	 so	
muss	die	Flurbereinigungsbehörde	Ersatzpflanzungen	anordnen	(§	34	Abs.	3	FlurbG).
Von	der	Bekanntgabe	des	Flurbereinigungsbeschlusses	bis	zur	Ausführungsanordnung	
bedürfen	 Holzeinschläge,	 die	 den	 Rahmen	 einer	 ordnungsgemäßen	 Bewirtschaftung	
übersteigen,	der	Zustimmung	der	Flurbereinigungsbehörde	 im	Einvernehmen	mit	der	
Forstaufsichtsbehörde	(§	85	Ziff.	5	FlurbG).
Sind	Holzeinschläge	vorgenommen	worden,	so	kann	die	Flurbereinigungsbehörde	an-
ordnen,	dass	derjenige,	der	das	Holz	gefällt	hat,	die	abgeholzte	oder	verlichtete	Fläche	
nach	den	Weisungen	der	Forstaufsichtsbehörde	wieder	ordnungsgemäß	in	Bestand	zu	
bringen	hat	(§	85	Ziff.	6	FlurbG).
Gemäß	§	35	FlurbG	sind	die	Beauftragten	der	Flurbereinigungsbehörde	berechtigt,	zur	
Vorbereitung	und	zur	Durchführung	der	Flurbereinigung	Grundstücke	zu	betreten	und	
die	nach	ihrem	Ermessen	erforderlichen	Arbeiten	auf	ihnen	vorzunehmen.
III.	Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	die	zeitweilige	Einschränkung	des	Eigentums	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	
Bekanntgabe	Widerspruch	erhoben	werden.	Der	Widerspruch	ist	beim	Amt	für	Land-
wirtschaft,	Flurneuordnung	und	Forsten	Mitte,	Außenstelle	Wanzleben,	Ritterstrasse	17	
-	19,	39164	Wanzleben	–	Börde,	oder	beim		Amt	für	Landwirtschaft,	Flurneuordnung	
und	Forsten	Mitte,	Große	Ringstraße	52,	38820	Halberstadt,	oder	beim	Landesverwal-
tungsamt	Sachsen-Anhalt,	Ernst-Kamieth-Straße	2,	06112	Halle/Saale	einzulegen.
Im	Auftrag

Dirk	Krause	 	 	
Hinweis	zum	Datenschutz
Aufgrund	des	gesetzlichen	Auftrages	nach	dem	Flurbereinigungsgesetz	werden	im	vor-
liegenden	Flurbereinigungsverfahren	personenbezogene	Daten	nach	Maßgabe	der	Da-
tenschutzgrundverordnung	(DSGVO)	verarbeitet.	Die	datenschutzrechtlichen	Hinweise	
können	im	Internet	unter:	www.lsaurl.de/alffmittedsgvo	eingesehen	werden	oder	sind	
beim	ALFF	Mitte	erhältlich.

Amt	für	Landwirtschaft,	Flurneuordnung	
und	Forsten	Mitte,	Außenstelle	Wanzleben
-	Flurbereinigungsbehörde	-
Ritterstraße	17	-	19,	39164	Stadt	Wanzleben	-	Börde
Az:	15.5	-	611B1.14/BK	0022		

Öffentliche	Bekanntmachung
Mit	 Beschluss	 vom	 11.09.2019	 wurde	 das	 vereinfachte	 Flurbereinigungsverfahren	
„Klein	Wanzleben	Zuckerdorf“	mit	der	Verf.-Kennung	BK	0022	angeordnet.	
Durch	Änderungsanordnung	Nr.	01	vom	11.05.2021	wurden	folgende	Flurstücke	zum	
Verfahrensgebiet	hinzugezogen:
Gemarkung	Remkersleben,	 Flur	1,	 Flurstücke:	 53/1	und	53/2
	 Flur	4,	 Flurstücke:	 175/31,	210/2,	635,	636,	640,	641,	
	 	 	 642,	643,	644,	645,	651,	652,	654	
	 	 	 und	655
Gemarkung	Wanzleben,	 Flur	14,	 Flurstücke:	 51/16,	51/22,	69/51,	71/51	und	90
Aufforderung	zur	Anmeldung	unbekannter	Rechte
Betreffend	die	vorgenannten	Flurstücke	werden	gemäß	§	14	Abs.	1	Flurbereinigungsge-
setz	(FlurbG)	hiermit	die	Inhaber	von	Rechten,	die	nicht	aus	dem	Grundbuch	ersichtlich	
sind,	aber	zur	Beteiligung	am	Flurbereinigungsverfahren	berechtigen,	aufgefordert,	ihre	
Rechte	innerhalb	von	3	Monaten	-	gerechnet	vom	ersten	Tag	dieser	Bekanntmachung	
-	beim	Amt	für	Landwirtschaft,	Flurneuordnung	und	Forsten	Mitte,	Außenstelle	Wanz-
leben	anzumelden.
Es	kommen	insbesondere	in	Betracht:
a)	 	Inhaber	 von	Rechten	 an	 den	 zum	Flurbereinigungsgebiet	 gehörenden	Grundstü-

cken	oder	 von	Rechten	 an	 solchen	Rechten	oder	 von	persönlichen	Rechten,	 die	
zum	Besitz	oder	zur	Nutzung	solcher	Grundstücke	berechtigen	oder	die	Benutzung	
solcher	Grundstücke	beschränken,	z.B.	Pacht-,	Miet-	und	ähnliche	Rechte	(§	10	Nr.	
2d	FlurbG);

b)	 	im	Grundbuch	nicht	eingetragene	Rechte	an	den	zum	Flurbereinigungsgebiet	ge-
hörenden	Grundstücken,	insbesondere	Hütungsrechte	oder	andere	Dienstbarkeiten,	
wie	Wasserleitungsrechte,	Wege-,	Wasser-	oder	Fischereirechte	usw.	die	vor	dem	
01.01.1900	 begründet	 sind	 und	 deshalb	 der	 Eintragung	 in	 das	Grundbuch	 nicht	
bedurften;

c)	 	Rechte	an	Grundstücken,	die	noch	nicht	in	das	Grundbuch	oder	das	Liegenschafts-
kataster	übernommen	sind.

Auf	Verlangen	der	Flurbereinigungsbehörde	hat	der	Anmeldende	sein	Recht	innerhalb	
einer	von	der	Behörde	zu	setzenden	Frist	nachzuweisen.	Nach	fruchtlosem	Ablauf	der	
Frist	ist	der	Anmeldende	nicht	mehr	zu	beteiligen.
Werden	Rechte	erst	nach	Ablauf	der	zuvor	bezeichneten	Fristen	angemeldet	oder	nach-
gewiesen,	so	kann	gemäß	§	14	Abs.	2	FlurbG	das	Amt	die	bisherigen	Verhandlungen	
und	Festsetzungen	gelten	lassen.
Der	Inhaber	eines	in	§	14	Abs.	1	FlurbG	bezeichneten	Rechts	muss	gemäß	§	14	Abs.	3	
FlurbG	die	Wirkung	eines	vor	der	Anmeldung	eingetretenen	Fristablaufs	ebenso	gegen	
sich	gelten	lassen	wie	der	Beteiligte,	demgegenüber	die	Frist	durch	Bekanntgabe	des	
Verwaltungsaktes	zuerst	in	Lauf	gesetzt	worden	ist.
Soweit	 Eintragungen	 im	Grundbuch	 durch	Rechtsübertragung	 außerhalb	 des	Grund-
buches	 (z.B.	 Erbfall)	 unrichtig	 geworden	 sind,	werden	 die	Beteiligten	 darauf	 hinge-
wiesen,	 im	eigenen	 Interesse	beim	Grundbuchamt	auf	 eine	baldige	Berichtigung	des	
Grundbuches	hinzuwirken	bzw.	den	Auflagen	des	Grundbuchamtes	zur	Beschaffung	der	
Unterlagen	für	die	Grundbuchberichtigung	möglichst	ungesäumt	nachzukommen.
Einschränkungen
Von	der	Bekanntgabe	des	Flurbereinigungsbeschlusses	sowie	dieser	Bekanntmachung	
bis	zur	Unanfechtbarkeit	des	Flurbereinigungsplanes	gelten	gemäß	§	34	Abs.	1	FlurbG	
folgende	Einschränkungen:
1.	 	In	 der	 Nutzungsart	 der	 Grundstücke	 dürfen	 ohne	 Zustimmung	 der	 Flurbereini-

gungsbehörde	nur	Änderungen	vorgenommen	werden,	die	zum	ordnungsgemäßen	
Wirtschaftsbetrieb	gehören.

2.	 	Bauwerke,	Brunnen,	Gräben,	Einfriedungen,	Hangterrassen	und	ähnliche	Anlagen	
dürfen	nur	mit	Zustimmung	der	Flurbereinigungsbehörde	errichtet,	hergestellt,	we-
sentlich	verändert	oder	beseitigt	werden.

3.	 	Obstbäume,	Beerensträucher,	Rebstöcke,	Hopfenstöcke,	einzelne	Bäume,	Hecken,	
Feld-	 und	 Ufergehölze	 dürfen	 nur	 in	 Ausnahmefällen,	 soweit	 landeskulturelle	
Belange,	insbesondere	des	Naturschutzes	und	der	Landschaftspflege,	nicht	beein-

trächtigt	werden,	mit	Zustimmung	der	Flurbereinigungsbehörde	beseitigt	werden.	
Andere	gesetzliche	Vorschriften	über	die	Beseitigung	von	Rebstöcken	und	Hopfen-
stöcken	bleiben	unberührt.

Sind	entgegen	den	Vorschriften	Nr.	1	und	2	Änderungen	vorgenommen	oder	Anlagen	
hergestellt	 oder	beseitigt	worden,	 so	können	 sie	 im	Flurbereinigungsverfahren	unbe-
rücksichtigt	bleiben.	Die	Flurbereinigungsbehörde	kann	den	früheren	Zustand	gemäß	
§	137	FlurbG	wiederherstellen	lassen,	wenn	dies	der	Flurbereinigung	dienlich	ist	(§	34	
Abs.	2	FlurbG).
Sind	Eingriffe	entgegen	der	Vorschrift	Nr.	3	vorgenommen	worden,	so	muss	die	Flurbe-
reinigungsbehörde	Ersatzpflanzungen	anordnen	(§	34	Abs.	3	FlurbG).
Von	der	Bekanntgabe	des	Flurbereinigungsbeschlusses	sowie	dieser	Bekanntmachung	
bis	 zur	Ausführungsanordnung	bedürfen	Holzeinschläge,	 die	 den	Rahmen	 einer	 ord-
nungsgemäßen	Bewirtschaftung	übersteigen,	der	Zustimmung	der	Flurbereinigungsbe-
hörde	im	Einvernehmen	mit	der	Forstaufsichtsbehörde	(§	85	Ziff.	5	FlurbG).
Sind	Holzeinschläge	vorgenommen	worden,	so	kann	die	Flurbereinigungsbehörde	an-
ordnen,	dass	derjenige,	der	das	Holz	gefällt	hat,	die	abgeholzte	oder	verlichtete	Fläche	
nach	den	Weisungen	der	Forstaufsichtsbehörde	wieder	ordnungsgemäß	in	Bestand	zu	
bringen	hat	(§	85	Ziff.	6	FlurbG).
Gemäß	§	35	FlurbG	sind	die	Beauftragten	der	Flurbereinigungsbehörde	berechtigt,	zur	
Vorbereitung	und	zur	Durchführung	der	Flurbereinigung	Grundstücke	zu	betreten	und	
die	nach	ihrem	Ermessen	erforderlichen	Arbeiten	auf	ihnen	vorzunehmen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen	diese	Einschränkungen	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	Wider-
spruch	erhoben	werden.	Der	Widerspruch	 ist	beim	Amt	 für	Landwirtschaft,	Flurneu-
ordnung	und	Forsten	Mitte,	Außenstelle	Wanzleben,	Ritterstraße	17	-	19,	39164	Stadt	
Wanzleben	 -	Börde	oder	beim	Amt	 für	Landwirtschaft,	Flurneuordnung	und	Forsten	
Mitte,	 Große	 Ringstraße	 52,	 38820	 Halberstadt	 oder	 beim	 Landesverwaltungsamt	
Sachsen-Anhalt,	Ernst-Kamieth-Straße	2,	06112	Halle/Saale	einzulegen.	
Die	Rechtsbehelfsfrist	beginnt	mit	dem	ersten	Tag	dieser	Bekanntmachung.

Im	Auftrag

Konstanze	Cleve	 	 	 	 	
Hinweis	zum	Datenschutz
Aufgrund	des	gesetzlichen	Auftrages	nach	dem	Flurbereinigungsgesetz	werden	im	vor-
liegenden	Flurbereinigungsverfahren	personenbezogene	Daten	nach	Maßgabe	der	Da-
tenschutzgrundverordnung	(DSGVO)	verarbeitet.	Die	datenschutzrechtlichen	Hinweise	
können	im	Internet	unter:	www.lsaurl.de/alffmittedsgvo	eingesehen	werden	oder	sind	
beim	ALFF	Mitte	erhältlich.

Bekanntmachung
50Hertz	informiert

Vermessungsarbeiten	für	das	Projekt	SuedOstLink
Durchführung	im	Salzlandkreis,	Landkreis	Börde		und	der	kreisfreien	Stadt	Magdeburg

im	Zeitraum	vom	05.07.2021	bis	27.08.2021.
Das	 Projekt	 SuedOstLink	 ist	 eine	 geplante	 Leitung	 zur	 Höchstspannungs-Gleich-
strom-Übertragung	(HGÜ).	Sie	verbindet	den	Netzverknüpfungspunkt	Wolmirstedt	bei	
Magdeburg	mit	 dem	Netzverknüpfungspunkt	 Isar	 bei	Landshut.	Der	Leitungsverlauf	
des	Abschnitts	A1	führt	auf	rund	90	Kilometern	durch	Sachsen-Anhalt.	Der	Abschnitt	
A1	 reicht	von	Höhe	Wolmirstedt	 (konkret	vom	Umspannwerk	Wolmirstedt)	bis	 süd-
östlich	von	Könnern.	Der	SuedOstLink	ist	im	Bundesbedarfsplangesetz	(BBPlG)	vom	
Dezember	2015,	zuletzt	geändert	durch	Art.	12	Gesetz	vom	26.7.2016,	als	Vorhaben	Nr.	
5	gesetzlich	verankert.	Der	SuedOstLink	befindet	sich	seit	2017	im	formellen	Planungs-	
und	Genehmigungsverfahren,	aktuell	im	Planfeststellungsverfahren.	
Der	SuedOstLinks	wird	als	HGÜ-Verbindung	grundsätzlich	als	Erdkabel	errichtet.	Ab-
weichend	vom	Erdkabelgrundsatz	sind	in	eng	begrenzten	Ausnahmen	Teilabschnitte	in	
Freileitungsausführung	möglich.	Im	Abschnitt	A1	wird	eine	solche	Freileitungsausnah-
me	 für	 zwei	 Teilabschnitte	 zwischen	Wolmirstedt	 und	Magdeburg-Olvenstedt	 sowie	
Welsleben	und	Förderstedt	geprüft.	Auslöser	der	Prüfung	waren	Anträge	der	örtlichen	
kommunalen	Gebietskörperschaften.
Im	 geplanten	Verlauf	 des	 Erdkabels	 stellen	 Querungen	 vorhandener	 Infrastruktur	 und	
Gewässer	besondere	Herausforderungen	dar.	Durch	Untersuchungen	müssen	Fragestel-
lungen	zum	Grundwasser,	 zur	Bodenbeschaffenheit	und	zur	generellen	geotechnischen	
Eignung	 des	 Untergrunds	 geklärt	 werden.	 Die	 jetzt	 anstehenden	Vermessungsarbeiten	
dienen	 dazu,	 die	 Ergebnisse	 vorliegender	 Befliegungsdaten	 vor	Ort	 zu	 bestätigen	 und	
zu	ergänzen.	Hierbei	ist	insbesondere	die	Tiefenlage	der	Sohle	von	Gräben	und	Flüssen	
von	Interesse,	um	die	Eignung	dieser	Bereiche	für	den	Trassenverlauf	beurteilen	und	ge-
schlossene	Querungen	detailliert	planen	zu	können.	Zu	diesem	Zweck	wird	50Hertz	im	
Zeitraum	vom	05.07.2021	bis	27.08.2021	terrestrische	Vermessungsarbeiten	durchführen.	
Beauftragte	Firmen
Die	Vermessungsarbeiten	erfolgen	im	Auftrag	der	50Hertz	Transmission	GmbH	durch	
die	ARGE	SOL	TRASSIERUNG	NORD	GbR,	mit	den	beteiligten	Firmen	ARCADIS	
Germany	 GmbH	 und	 G.U.B	 Ingenieur	AG	 sowie	 weiteren	 beauftragten	 Drittunter-
nehmern.	Für	die	Vermessungsarbeiten	ist	hier	die	Firma	TRIGIS	GeoServices	GmbH,	
Niederlassung	Leipzig,	verantwortlich.
Vermessungsarbeiten
Zur	 detaillierten	 Planung	 der	 geschlossenen	 Querungen	 von	 beispielsweise	 Straßen,	
Bahnstrecken	oder	Flüssen	gehören	Vermessungsarbeiten.	Diese	dienen	dazu,	die	exakte	
Tiefenlage	von	Gräben	sowie	Flusstiefen	zu	bestimmen	oder	besondere	Landschafts-
punkte	wie	beispielsweise	Schächte	zu	überprüfen.	Im	Rahmen	dieser	Vorbereitungen	
(Planung	und	Vermessung)	sind	Mitarbeiter/-innen	mit	Vermessungsfahrzeugen	oder	zu	
Fuß	unterwegs	und	werden	ggf.	zeitlich	begrenzt	Markierungen	setzen,	wodurch	keine	
Schäden	an	Fluren	und	Wegen	entstehen.	Baumaschinen	werden	bei	diesen	Maßnahmen	
nicht	eingesetzt.	Sollte	es	trotz	aller	Vorsicht	zu	Flurschäden	kommen,	werden	die	ent-
standenen	Schäden	durch	50Hertz	bzw.	durch	die	oben	genannten	Firmen	in	voller	Höhe	
entschädigt.	 50Hertz	 entschädigt	Flurschäden	nach	den	 aktuellen	Entschädigungssät-
zen,	wie	sie	z.	B	von	den	jeweiligen	Landesbauernverbänden	ermittelt	und	veröffent-
licht	werden.	Sofern	über	die	Entschädigung	von	Flur-	und/oder	Aufwuchsschäden	kei-
ne	Einigung	erzielt	wird,	kann	ein	öffentlich	bestellter	und	vereidigter	Sachverständiger	
zur	Ermittlung	der	Schadenshöhe	beauftragt	werden.	Die	Kosten	hierfür	werden	von	
50Hertz	getragen.
Gesetzliche Grundlage und Termine
Die	Berechtigung	zur	Durchführung	der	Vorarbeiten	ergibt	sich	aus	§	44	Absatz	1	Satz	
1	 des	 Energiewirtschaftsgesetzes	 (EnWG).	 Mit	 einer	 ortsüblichen	 Bekanntmachung	
werden	den	Eigentümern	und	sonstigen	Nutzungsberechtigten	die	Vermessungsarbeiten	
gemäß	§	44	Absatz	2	EnWG	bekannt	gegeben.	Die	betroffenen	Grundstücke	ergeben	
sich	aus	der	beigefügten	Flurstücksliste.	Für	Ihr	Verständnis	danken	wir	im	Voraus.	
Ansprechpartner/-in	für	Ihre	Fragen
Für	Fragen	und	Mitteilungen	stehen	wir	gerne	zur	Verfügung.	Bitte	wenden	Sie	sich	an	
Axel	Happe,	T:	+49	(0)30	5150-3414,	E-Mail:	Axel.Happe@50hertz.com.	Näheres	zum	
Projekt	und	Planungsstand	finden	Sie	unter

www.50hertz.com/suedostlink
Flurstücksliste	

Gemarkung Flur Flurstücke
Niederndodeleben 5 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 343, 345, 364, 372, 374, 

376, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 
399, 400, 402, 404, 405, 406, 411, 413, 417, 429, 430, 
431, 434, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 
447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 
458, 459, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 530, 532, 534, 
105/59, 132/43, 135/61, 192/6
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